
· ·.1Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 9 Aktenzeichen: BK9-14f704 

Besc·hluss 

·In dem Vorteilsabscf:'löpfungsverfahren gegen die 

Sal~gitter Gas GmbH, Erzwäs·clie 20, 38229 Salzgitter, vertreten durch die Ge:. 
schäftsführung, 

- Betroffene ­

Verfahrensbevollmä(jhtigte: 

Wirtz~ Warter, Schmitz & Partrier, Wilhelm..Strauß-Str. 45-47, 412'36 Möncheng­
ladbach 

wegen der Nichtanpassung von Netzentgelten 

hat die Beschlu.sskamrner 9 der .Sund.eS'netzagentur für Elektrizität; Gas, Telekqm­

munika~ion, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn., 

durch den Vorsitzenden Helmut Fuß, 

den Beisitzer Dr. Jörg Mallossek, 

und die Beisitzerin Anne Christine Z-eldler 

am 20.04.2015 beschlossen: 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

1. 	 Die Betroffene wird verpflichtet, von vier Wochen ab Zustellung 

dieses Beschlusses -.an die Bundeskasse Trier, IBAN 

DE81 5900 0000 0059 001·0 20, BIC MARKDEF1590,.Verwend:ungszweck 

KZ 1154 2023 3.777 zu .uthlen. 

2'. 	 Es er.geht ein gesonderter GebUhren.bes·eherd. 

GRüNE>E. 

pie Betroffene ist Recl'ltsnaehfolgerin der mittlerweile erfosohei:le:n Pi'imagas GmbH 

(im·fölgehden:· Primaga~)~ Der ·Geschäft~gegen·stand der Ptlm.agas.war der Handet 

mit·9as sowie der.Hancfel . mit und :die Herstelltmg . 	 von Gas-geraten lllnd anderen . Pro­

dukten. Zudem war s'fe Betreiberin ernes E:rdgasnetzes. .Die ka„ 

tendetjahrlichen Et.l~»sober;grenzen für dJ~, 
; 

erste ·Regollert:rrttgsperiQde worde·erstmals 
. . 	 . 

rti"it: .Beschluss vom '03.12.2008, Az. Bi(g,;,(;);t/892,„ .fe9stge~gt. .Daß>.ei wurde für das 

.Jahr 2Dff9 ei.ne Ef1psober,grehie: in Höhe.vo~orgesehert. Im LaUfe 

des Jahres 200·9 gab Primagas mehrere Teifnetze ab-. Sf~.Obe,rgab das Netz in ·'d:er 

=Gemeirtde zum 01 .01 .200.9. an 

~ die· Netze lrt der'l Ortschaften 

zum ·o.t.:os.2·009 und den· ••••••1t 
-zum Ot.06.2'009·an die. Für alle Netz:Qbergänge ·steif„ 

tert Prima9as und das:Jeweifige aufnehmende Unternehmen;weitgehend ktn'lgrwente 

.Anträge auf Neufestlegung der"'käienderjahrUchen ~tlosobergterrzen gem. § 26 Abs. 

2· S. 1 ARegV. Am 06.09.20t0 reichte Pn~magas über das Ener@iedatenportal der· 

Bundesnetzagentur einen Erhebungsbogen ei'n, nach dem vorgesehen war, dass 
von der ursprünglichen kalenderjährlichen .Erlosobecgrenze für das Jahr 2009 in Hö­

he von--ein Anteil vo~n die 
. . 
~ übergehen sonte. Am 25..11.201o reichte Primagas über da$ Energieda­

tenportal einen weiteren Erhebungsbogen ein, nach dem vorgesehen war, dass von 

der Etlösobergrenze ein weiterer Anteil von n die 

übergehen sollte. Insgesamt vereinnahmte Primagas im Jahr 2009 Netzentgelte in 

innerhalb 

r) 	

() 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Höhe von nd teilte dies der Beschlusskammer im Rahmen ihres Be­

richts nach § 28 Nr. 2·ARegV r.n1t~'· 

Mit Schreif?en vom 20.12.201. „0 übersandte . die Besd'llusskammer der Primagas eine . 

„lnförtna.tibn zum Regulierungskonto Gas gemäß§ 5 ARegV für das Jahr 2009". Da­

bei handelte es sich urn ein Standardschreiben, daS< im.Rahmen·eines Massenvet­

fahrens.allen Netzbetreibern. im Zuständi'gkeitsbereich der BuMdesnetzagentur zuge­

sandt wurde. Das· Schrefben enth~lt folgenden Hinweis: „Oie Beschlusskammer 

weist darauf hin, dass diese Mitteilung zum Stand des Reguli'etun.gsltontos einen rein 

formalen Charakter hat. Einen Bescheid, in ·dem,der -Saldo de.s Regulierungskontos 

Jestgestellt wird, erhalten._Sie am Ende der ersten RE!gulierungsp,eriode." In der bei­

gefügt~n Anlage wurden..für das Jahr 2009 tatsächliche ~rzielte Erlöse ·in Höhe von 

;u~d eine Erlösobergren~e in Höhe von a.usgeWiesen.. 

Unter ,iAt!passtmg. . der N.e'tzentgefte 
~ 

gernäß § 5 Absatz 3' AR.egV :zutn. 0.1-.01.201111 

war „Keine.Anpasstmgr1 vermerkt. ·Eine··s'earbeitung.der"Anträge·nach § 26 Abs..2 

AR~gVwar zu GUesem Zeitpunkt no·ch nicht erföfgt. 

Entsprechend den Anträgen nach '§ 26 Abs. 2 ARegV wurden die kalenderjährlic:Hen 

Erlösobergr~nzen mit- ·Bes'.chlu$s vom 08.04.2011,_Az~"' BK~-09/1034, BKS.-10/1034 

und BK9-11!1034, ·neu festgelegt. Nach t1iesem Beschluss betrug ctte Erlösobe~gren-
'ze der Primagas für das Jahr 200'9 nur nod'l Eine Ausschüttung der 
• • 
aus den tatsächficn el.ngehdmmenen Netz-entgelten re-sultiatenden Mehreinna.hrrren 

an die r;.Jetzku.nden der Primagas eff.olgte riicht. In .den Jähren 2010 und 201'1 gab. 

Primagas sukzessive weitere Netzgebiete an verschiedene .andere Unternehmen ab. 

Zum ~rfölgte .die Übergabe des letzten verbleibenden Netzes der Prima­

n die 

.womit Primagas ihre Eigenschaft als Netzbetreiberin verlor und 

sich nunmehr auf den Gashandel beschränkte. Am 25.10.2012 wurde sie auf die Be­

troffene. tterschmolzen, die ursprünglich eine ·hundertprozentige Tochter der Prima­
<, 

gas war und mit Wirkung zum 15.10.2012 an die neugegri:indete Primagas Energie 

GmbH & Co. KG übertragen worden war. 

u 
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Die Beschlusskammer führte am 25.03.2014 und am 12.06.2014 Gespräche mit der 

Betroffenen und regte an, die Mehrerlöse des Jahres 2009 in Höhe von 

an die Letztverbraucher auszuschütten. Mit Schreiben vom 11.07.2014 stellte sie der 

Betroffenen andernfalls ein Vorteilsabschöpfungsverfahren in Aussicht. Die B'ettoffe­

ne bot mit Schreiber; vom 16.09.2014 lediglich die Ausschüttung von 
an die Letztverbraucher an, sofern sichergesteHt sei •. dass eine· weitere lnanspruch­

, 

nahme durch die Regulierungsbehörden oder einen Kun_den ausg.esch.lossen -s.ei und 

ihr für den Fall einer Inanspruchnahme dürch die der 

. durch einen sonstigen Dritten ein Rückzahlungsanspruch gegen die _Bu.ndesnetza­

. gentur eingeräumt werde. Mit Schreiben vom 03.02.20·15 fü.hrte die Bescl11Us$kam­

met gegenüber der· Betroffenen eih Anhörungsverfahren durch, woraufhi~ die B&­

tröffene mit Schreiben vom 2.7.02.2015 Stellung. nahm. 

Die Betroffene halt eine VorteHsabschö"pfung· für unz.ulässig. Eine AusschOttiJngs­

pflicht in Höhe von önne sehon deshalb nic~t bestehen, weil ihr in den 

Jahren 201 O und 2011 Mindeterlöse . entstanden seien und-der . Gesamtsaldo der Jah­

re 2009 bis 2011 lediglich ein Plus vo~usweise. Ob § S- Abs„ 3: S. 1 

ARegV sich nur auf den Saldo eines einzerne,n·Kalenderjahres ·beziehe, sei unerheb„ 

lic_h, da der wirtschaftliche Vorteil LS.d. _§ 33 Abs. 1 ARegV nicht auf einen bestimm­

ten Zeitraum begrenzt sei. Außerdem müsse bei der Bestimmung des wirtschaftli­

chen Vorteils atJGh ein nachträglicher Wegfall· des Vorteils berücksichtigt werden, 

selbst wenn dieser nicht kausal auf dem Rechtsverstoß beruhe. Auch sei' der Stand 

des Regulierungskontos nicht in d_en bei Verkal;lf des Netzes an die•• 

ezahrten Kaufpreis eingeflossen, da diese sich den Stand des Kqn­

tos nit?ht habe zu~ichern . lassen; davon abg.esehen stelle der Abschluss- und" die 

Durchführung eines Netzkaufvertrages keinen Rechtsverstoß da, der eine Absohöp­

fuhg des daraus resultierenden Vorteils ermögliche. Der: von de~ Beschlusskammer 

berechnete Zinssatz sei zu hoch, da sich der durchschhittlich gebundene Betrag 

gern. § 5 Abs. 2 S. 2 ARegV aus dem Mittelwert von Jahresanfangs- und Jahresehd­

bestand ergebe und somit nur hälftig zu berücksichtigen sei. Zudem verfolgen § 33 

EnWG und die ARegV unterschiedliche Regelungsziele und der Erlass einer Vorteil­

abschöpfung laufe dem System der ARegV zuwider, nach dem die Mehrerlö~e den 

Netznutzern und nicht der Staatskasse zu Gute kommen sollen. § 33 EnWG diene 

t) 

U 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

der Abschöpfung von rec·htswidrig erlangten Vorteilen durch Verstöße außerhalb der 

Entgeltbiidung. § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV ermäcfltige die Regulierungsbehörden nur 

zu Entscheidungen durch Festlegungen und Genehmigungen nach § 29 Abs. 1 

EnWG, erwähne.aber§ 33 EnWG nicht. Naeh dem System der Anreizregulierung sei 

die ls Nachfolger!n der Primagas im Netzbetrieb für 

den Ausgleich des Regulieru11gskontosafdos verantwöttlieh und hätte s!ch desflalb im 

Kaufvertrag ein~ Zusi~herung Ober den Stand des'·s·ardos _geben lassen können. Ein 

Ausgleich zu- Gunsten der Staatskasse sei eine ·unbillige Belastung der Netzkunden, 

da die Netzentgelte im jeµ:igen. Netzgebiet der iil 

Wirklict.lkeit zu hoch·seien. Des Weiteren .. sei frag.li~h.~ ob die Befugnis zur Anordnung 

einer Vorteilsabschöpfung auch gegen~ber dem ~ecntsn1ichfolger ernes verSchmol-· 

zenen Unternehmens gelte, da öffentlich-rechtliche Rechtsvemältnisse nicht ~tets in 

die Gesamtrechtsnachfolge nach § 20 Abs., 1 Nr:. 1 UmwG einbezogen werden. Au­

ßerdem sei· die Pflicnt zur Anpassung der Netzentgelte ·noch nic~t zum 01.01.201·1 · 

entstanden, da die. Erlösöbergrenze fllr das Jahr 2009 ..erst-durch den Beschluss vorn, 

08.04".2011 hera~g·esettt w0rden sei und .zuvor noc:h von der ~iten Erlösobergtenze. 

auszugehen gewesen sei. Eihe unmittelba.r nach TeflnetzObergang entstehende 

Ausschüttungspflicht. komme schon deshalb nicht in 'Betracht, wen:.eine unterjährige 

Anpassung der Netzentgelt~ nach § 17 Abs. 3 ARegV nicht möglich sei. Aaßerdem 
. . 

könne ein abgebender Netzbetreiber nicht darauf vertrauen, dass die Aufteilung der 

Erlösobergrenzen von der Regulierungsbehörde antra~sgemäß übernommen werde, 

da diese zuoächsf die Sachgerechtigkeit der Aufteilung überprüfen müsse. Ferner sei 

§ 5 Abs. 3· S. 1 ARe.gV eine Au.snahmevorschrift, d~ren Anwendbarkeit bei eiher um 

1,5 Jahre· zurückwirkenden Serik.ung eiher Erlösobergrenze fraglich sei. Überd.ies sei 

der wi·rtschaftliche Vorteil in Höhe der positiven Regulierungskontosalden in.den Jah­

ren 201·0 und 2011 entfallen. ~ach § 5 Abs. 4 ARegjV wer~e der sich am Ende der 

Regulierungsperiode ergebende Gesamtsaldo in Form von Zu- oder Abschlägen in 

der folgenden Regulierungsperiode abgebaut. Erfolge bereits ·vorher ein Ausgleich . . 
nach § 5 Abs. 3 S. 1 ARegV, käme es zu einer Döppelverrechnung. Des Weiteren 

habe Primagas wegen des Schreibens der Beschlusskammer vom 20.12.2010 da­

rauf vertrauen dürfen, dass keine Anpassung der Netzentgelte zu erfolgen habe. Ei­

ne Verantwortlichkeit der Betroffenen scheide aus, da gegenüber der Primagas noch 

·keine Vorteilsabschöpfung angeordnet worden sei und § 33 EnWG keine dem § 30 

( )
---
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Abs. 2a OWiG ·entsprechende Berechtigung zur Inanspruchnahme von Gesamt- . 

rechtsnachfolgern enthalte. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte Bezug genommen. 

II. 


Oie Vorteilsabschöpfung. erfoJgt auf der Grundlage des §" gs Abs. 1 EnWG. 


1. Zuständiglt~it 

Die Bundesnetzag~ntur ist gemäß § 54·Abs. 1 EnWG .die zuständige Regulierungs­

behörde, Die Zuständigkeit de~ Beschlusskammer ergibt sich aus .. § 59 Abs. 1 .S. 1 

EnWG. 

·2~ Ermächtigungsgruttdlage 

Nach § 33 Abs. 1 EnWG, kann die Regulierungsbehfüde. die-Abschöpfung e!nes wirt­

schaftlichen Vorteils anordnen, den ein Unternehmen dadurcfl erlangt hat, dass e~· 

vorsätzlich oder fahrlässig gegen eine. Vorschrift der Ab.schnitte 2 und 3 des. EnWG, 

ei·he auf Grund der Vorschriften dieser Abschnitte erlassene Rechtsverordnung oder 

eine auf der Gru~dJage die.ser Vorschrift~n ergangene Entscheidung der Regulie- . 

rungsbehörde verstoßen hat, unä dem Unternehmen: die Zahlung des entsprechen­

den s ·eldbetrages auferlegen. 

Entgegen der Ansicht der B.etroffenen ist die Vorteilsabschöpfung im Rahmen der 

Anreizregulierung anwendbar und nicht wegen angeblich · unterschiedlicher Rege­

lungsziele von Vorteil~abschö.pfung und ARegV ausgeschlossen. Zwar weist die Be­

troffene zutreffend darauf hin, dass zu viel vereinnahmte Erlöse vorrangig den Netz­

nutzern in Form von g~ringeren Netzentgelten und nicht der Staatskasse zu Gute 

kommen sollen. Es gibt jedoch Fäll~. in denen eine Senkung der Netzentgelte nicht 

mehr möglich ist, da das Unternehmen, das zu hohe Entgelte vereinnahmt hat, seine 

Netzent9elte nicht mehr senken · kann, weil es - wie im Falle der Primagas - nicht 
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tnehr als Netzbetreiber tätig ist. Im vorliegenden Fall wäre eine Korrektur über das 

Regulierungskon'to des an die Stelle der ~rimagas getretenen Netzbetreibers, der 

nicht sachgerecht. Dies würde zu dr-amati'schen Ent­

geltsenkungen in einem begrenzten Netzgebiet führen, das nur einen kleinen Teil 

de~ ur.sprQnglie.hen Netzes der Primagas ausmacht, weil zufällig dJeses Teirne1z als 

retztes an einen anderen Betreiber überging, obwohl es keinen Zusammenhang zwi­
. . 

·s:chen dem hier relevanten Verhalten det Prinrag·as und _gerade diesem TeUnetz ~ibt. 

.Entgegen dem Vortrag der Betroffenen·sind die Netzentgelte fm Netzgebiet de­

nicht signifikant Ubertlöfit, da die Mehrerlöse der Prima­

gas f1ioht anein in diesem Gebiet, sondern in allen 2011 noch vorhandenen Netzge„ 

bie1en der Primagas aoszuschUtten gewesen . wären. § 33 EnWG dient dgzu, ein re­
. 

·gulatorisehes f"nsfrument für die Behandlung_ solcher atypischen Fälle zu schaffen, in . 

welchen die KorrekttJr und Sanktionierung einer MarktstörtJng durch ein Fehlverhal­

ten eines Netzbetreibers gebofen iSt, aber die gew6f:inliehen Ausgleichsm~cha·~is­

men. der ARegV versagen. Die Vorteilsabschöpfung :-ist subsidiär gegenüber Scha­

densersatzleistüngen arr die geschädigten Netznutzer, die nach § 33 Ab's. 2 .s. 2 

EnWG zu e·ine:r Rückerstattung des abgeschöpften VÖrteils führen~ Wäre sie: im An­

wendungsbereich der ARegV nicht anwendbar, stellte. sich die. Frage·, welches ab­
weichende Regelungsziel s.ie·verfofg.~n soll. Der Anwendungsbereich der Vort~ilsab­
sohöpfüng wäre statk reduzie.rt. Versta~e gegen Vorschriften des Energiewirtschafts­

rechts, die zur Erlangung eines wirtsah~ftlichen. Vorteils führen, lassen sieh außer-. 

halb der Entg~ltbifdung ·kaum denken. Zwar können, Wie· die Betroffene zutreffend 

.vorträgt, auch sonstige Vorteile durch Ausschaltung oder Zurockdrängung von Wett­

bewerbern entstehen. Diese Verbesserung der Marktsituation wird sich aber kaum 

Jemals präzise nachwE?isen, quantifizieren und a.bschöpfen lassen. 

~nschädlich ist auch, .dass § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV nicht auf § 33 EnWG verweist. 

§ 32 ARegV enthält eine Reihe von Befugnissen zur Umsetzung der ARegV durch 

festlegungen und Genehmigungen nach§. 29 Abs. 1 EnWG. Diese Bestimmungen 

· sind notwendig, da § 29 Abs. 1 EnWG selbst nur die Handlungsformen der Festle­

gung und der Genehmigung beschreibt, ohne· konkret zu regeln, in welchen Fällen 

sie zum Einsatz kommen dürfen. Für die Vorteilsabschöpfun~ bedarf es eines sol­

chen Verweises nicht, da sich diese Befugnis bereits aus § 33 EnWG ergibt.. 
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3. Rechtsverstoß. 

Primagas hat gegen § 5 Abs, 3 S. · 1 ARegV verstoßen. Hiernach ist ein Netzbetreiber 

verpflichtet, seine Netzentgelte nach Maß,gabe des§ 17 ARegV anzupassen, wenn 

die von ihm er.Zie·ften Erlöse aus dem Netzbetrieb die nach § 4 ARegV zulässigen 

Erlöse·des letzten· abgeschlbssenen Kalenderj~hres am mehr als 5 Prozent Obetstei„ 

gen. Primagas. erzielte· im .Jahr 2009· Erlöse in Höhe· von Zulässig 

waren für dieses-Jahr nach dem Beschluss der Bundesnetzagenti:lfvom 0Et04„2011 

·jedoch nur Etlöse in Höhe von Aus. der Differenz· zwischen diesen bei. . 

den Beträgen abzetglich der Differenz von fä~s~chliehen ..entstand~nen und··in ·d~r Er„ · 

lösobetgrerfze-- angesetzten Kest~n aus' der lnari$pli:Jöhnahrne v.orgeragert~r Netz­
. . 


ebenen gem~ §. 11 Abs-. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV ergeben sieh' Mehrerlöse in Höhe von 


Damit überstiegen die tatsächlrchen Erlöse die zulässigen ~-rlöse um 

.-. Somit hätte eine Ausschüttung in. Höhe:von · TI: die Ne~klJh-

:d~n der Primagas erfolgen, müssen·„ die na~h § 17 Atrs • . $· :s. ·1 ARegV.duteh Anp.as„ 

sung derNet4entgelte zum 01 .01..20'1-1 umzusetzen gewesen wäre.; A~demfalls ·hät

ten die Netzku·ndefl der P-rimagas die Folgen ~er fOr sie nicht beeinflussbaren Netz:. 

Obergänge i'n Fonn- von überhöhten .Netzentgelten zu tragen, welche die: 13etri.ebskos­

ten .der bei Primagas verbliebenen Netzinfrastruktur nicht widerspiegeln. 

Dem steht auch nrcht entgegen, dass, die Erlösobergrenze für das Jahr 2009 ur- · 
' . 


sprünglich bei lag t:1nd erst nachträglich durch den Beschluss vom 


08.04.2011 reduziert wurde. Die Ausschüttungspflicht entsteht nach dem .Sinn und 
. ·' 
Zweck des § 5· Abs. 3 ARegV nicht erst nach der u.U. erst Jahre nach dem Netz­

übergang erfolgenden förmlichen Neufestlegung der kalenderjährtichen Erlösober­

grenzen durch die Regulierungsb_ehörde, sondern bereits nach dem· die Neufestle

gung ·auslösenden Netzübergang selbst. Die Erlöse dienen dazu, die Kosten des 

Netzbetriebs zu decken und dem Netzbetreiber eine angemessene·Eigenkapita·1ver

zinsung zu gewähren. Mit dem Netzübergang \i'erändern sich jedoch unmittelbar di~ 

von den beteiligten Netzbetreibern jeweils zu tragenden Kosten. Dementsprechend 

müssen sich auch die zulässigerweise erzielbaren Einnahmen ohne Zeitverzug ver

ändern. Andernfalls könnten vom abgebenden Netzbetreiber. im Zeitraum zwischen 

­

­

­

­

­
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dem Übergang und der Neufestlegung in erheblichem Umfang Erlöse vereinnahmt 

werden, die vor dem Hintergrund seiner verbliebenen Kostenstruktur nicht mehr ge

rechtfertigt wären. Zwar würden diese Mehreinnahmen auch bei einer rückwirkenden 

Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nachträgliCh Ober das Regulie­

rungskonto ausgeglichen. Allerdings könnte bis zu diesem Zeitpunkt bereits, ein er­

hebliches Missver.hältnis zwischen vereinnahmten und..zulässigen Erlösen entstan­

den sein, sodass· die nachträg.li'che Anpassung der Erlösobergrenzen schlagartig zu 

einem äußerst hohen Saldo aufdem Reg.ulierungskonto und: somit die Anpassungs­

pflicht zu einer drastischen Absenkung der N~tzentgelte führen würde. Umgekehrt 

entsteht für den aufnehmenden Netzbetreiber auch das Anpassungsrecht aus § 5 

Abs. 3 S..2 ARegV bereits mit der Aufnahme des Teilnetzes. Andernfalls wäre die 

Netzübernahme oftmals wirtschaftlich unzumutbar, da der Übernehmet nicht wissen

k~mn, wann die förm.liche Anpassung seir.ier Erlösobergrenzen er.forgen wird. Er 

könnte schlimm·ster1fäfls jahrelang die Kosten des übernommenen Netzes. nicttt ·aus 

seinen Netzentgeften refinanzieren und müsste n-ach Anpassung der Erlösobergteh­

zen seine Entgelte massiv erhohen, wenn er sein He.guUerungskotifö ausgleto.l')en 

wlfl. Dieses sofortige·Anpassungsrecht muss aber zeitlien mit der· Aussohßttungs­

pflicht des abgebenden 
1

Ne~betreibers korrespcmcfreren, da ansonsten dfe Summe 

beider Erlösanteile entgegen§ 26 Abs. 2 S. 3 ARegV zeitweise hoher wäre als die 

für das betroffene Netz ins.gesamt fes.tgele·gte Erlösobergrenze. 

Ferner steht .der Ausschüttungspflicht nicht entgegen, dass die Beschlus·skammer 

der ~rimag.as mit Schreiben vom 20.12.2010· mitgeteilt hat; es s·ei keine Ausschüt... 

ti.mgspflicht gegeben. Bei diesem Schreiben handelte es sich urn ein. Standard- · 

schreiben, dass im Rahmen eines automatisierten Massenverfahrens allen Netzbes­

treibern im Zuständigkeitsbereich der Beschlusskammer zugestellt wurde. Es enthielt 

den ausdrQcklichen Hinweis, dass es nur den Charakter einer Mitteilung hatte und 

keine verbindliche Festsetzung über den Stand des Regulierungskontos oder über 

eine Ausschüttungspflicht enthielt. Da zudem noch die ursprünglichen Erlösober­

grenzen ausgewiesen wurden, war für P_rimagas unmittelbar ersichtlich, dass das 

Schreiben ohne Berücksichtigung der noch unbeschiedenen Anträge nach§ 26 Abs. 

2 ARegV erstellt worden war. Sie konnte deshalb nicht schutzwürdig darauf vertrau-

­

r· 
' 1 

U 	
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en, dass auch unter Berücksichtigung de·s Netzübergangs keine Ausschüttungspflicht 

bestand. 

Die Ausschüttungspflicht war für Primagas auch der Höhe.nach bestimmbar~ Bei al­

len NetzObergangen lagen Jeweils.kongruente··Anträge beider Netzbetreiber vor. Pri

magas konnte also davon aus.gehen, dass die ErJös.obergrenzen in der beatitragten 

Höhe neu festgaleg.t 
' 

werden..NaQh ., 	 Rectltsauffassurrg; . und ständiger BeschJusspraxfs

der Beschlusskammer findet im ·Rahmen des Antrßgsverfahrens :nach § 26 Abs. ·2 

AR$gV ·grundsätzlfch keine inh'altirche l'r:Ufung der Anträge s1~tt ·Die ,Be.sehtus-s­
. . 

karnmer .sieht sich: vielmehr an die übereinstimmenden Anträg_e gebunden~ .soweit 

litetaturst'immeh darauf hi'nweisen, dass die Aufteilung ·der Er1ösobergrenzen .sach„ 

gereoflt erlolgeri muss und dies g~gettUbet d~r Reg.tHferan·gsbeflör:de ttachzuweisen 

ist (Holznagel/ScblitZ,„·ARe,gV, §·26 Rn. '29)~..fst dies lediglieh Ausdtuek der :aflge'.mei­

n~n Verpflichtung der Netzbetr~iber, :ihre En~gefte sachg·ereeht .und für die ,Regulie­
~ . 

rnngsö.ehörde transparer:it zu bilden,.bedeutet abe.r njcht, dass·die Saohgere.ohtigkeit 

„ 	 im Antrng.sverfahreri 'förmlich überprüft wird. :Aus d~n .faeiden _von Primcigas :selbst 

bereits :irn Jahr .201·0 einge.teichten Erhebungsbog.en,ließ si<::.b:die später fes.tg.eJegte 

Etlösobergrente.für_das Jähr 200~ in Höhe:v0n~helbs erreGhnen. 

Ehtgegen der ·Ansicht der E:letrof.fen~t'.l ist nicht.auf den Gesamtsafdö: der Jahre 2,009· 

bis :201.t ·abzustellen, so.ndem der Saldo des Jahres 2009 lS.oliert zu bettächten.: . 	 . , 
Der 

Wortlaut des § 5 Abs..3 S. 1 ARe'!JV ste.lll auf das einzelne Kalenderjahr ab'. Die An- .

passungspflidht aus:§ 5 Abs-. 3 S. 1 ARe.gV entfällt auch nicht dadurch, dass,zur Er­

mittlung des Ausgangsniveaus für die ·zweite Re·guli~rungsperiode ein Aus.gleich des 
Regulierungskontosaldo.s mich § .5 Abs. 4 ARegV stattfihdet. Zum einen e.rg'ibt sich 

dies unmittelbar aus dem Wortlaut der Abs. 3 und 4, nach den·en d.ie t=eststellung de.s 

relevanten Saldos. (zum .31 .12.2011) .zeitlich vor der·Anpas·sung der Netzentgelte 

. erfolgt. Zum anderen hat vorlie.gend überhaupt kein Ausgleich des Regulietungskon­

tos nach § 5 Abs. 4 ARegV stattgefunden, da Primagäs in der zweiten Regu:lierungs­

periode kein Netz mehr betrieb: 

4. Verschulden 

­

(_) 
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Der Verstoß erfolgte wenigstens fahrlässig. Die Geschäftsführung von Primagas 

wusste, dass ihre kalenderjährfichen Erlösobergrenzen infolge der Netzobergänge 

und der von ihr selbst eingereichten Anträge auf Neufestlegung nach unten korrigiert 

werden würden. Da die Anträge der Primagas inhaltlich im Wesentlichen mit den kor;.. 

respondierenden Anttägen der aufnehmenden Netzbetreiber überefastimmten, was 

den Vereinbarung.en mit den.Jeweiligen Vertragspartn·em entsprochen haben dOrfte, 

war mn einer antragsgemäßen Bescheidürtg dur~ti di.e Bundesnetzagentur zu rech­

nen. Oie Verantwortli'chen hatten bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt also·erken­

nen kö'nnen und-müssen„ dass. eine Herabsetzung: der Erlösobergrenze der P.rima„ 

g,as für das Jahr 2009 im beantragten Umfang erfo.lg.en WUtde und dadutcn wegen 

der Vereinnahmung der Erlöse .in ,der ursprünglich zulässigen Höhe ein erryeblicfiler 

positiver Saldo auf dem Reguliernngskonto entstanden war, der if!J Jahr 2'01 t hätte 

_ausgeschüttet. werden müssen. Auch dem Schreiben der BeS'chlussRammer vom 

0·1.01.2011 hätteri sie aus den oben g~nannfen -Gründen nichts anderes entnehmen 

dürfe.,n. fm Obrigen stünde·ein etw~iges fehlendes Bewusstsefr1 'füt die Rechtswidrig:.. 

keit der unterlassenen Ausschütt(mg ~em Verschuiden.nicht entgegen. Vörsätz oder 

Fahrlässigkeit beziehen sich lediglieh auf alle Merkmare de.s obJektiven 'Tatb$stands 

der verletzten Norm.. Elrr Un.reGhfSbewusstsei.n bzw. ~eine Schu"ld im strafrechtlichen 

Sinne wird von§ 33 Abs. 1 EnWG nicht verlartgt. Auch ein Verootsirrtum i.S.d. § 17 

„StGB ist der Vorteilsabschöpfung.bzw. dem VerWaltuf'.lg$recht'insgesamt.fremd. 

5. ·Wirtschaftlicher Vorteil 

Der wirtschaftliche Vorteil ist nach dem ·Saldierungsgrundsatz im Vergleich zur ver­

rttögensrechtlichen Gesamtsituati.on der Betroffenen zu errechnen. Es ist die ·Situafi.­

on ohne Zuwiderhandlung mit der Situation.zu vergleichen, wie sie sich durch die . . 

Zbwiderhahdlung ergeben hat (Briti/Hel/ermann/Hermes, EnWG, ·§ 33 Rn. 7). Es 

muss also sowohl die Gewinnentwicklung berücksichtigt werden•.die sich ohne den 

Rechtsverstoß eingestellt hätte, als auch ein nachträglrcher Wegfall des Vorteils. Ab­

schöpfbarer Vortei'I ist nur diejenige Verbesserung der Vermögenssituation, die kau­

sal auf dem Rechtsverstoß beruht. Auch ein Wegfall oder eine Verminderung des 

Vorteils ist entgegen dem Verständnis der Betroffenen nur eine Vermögensminde­

rung, die ebenfalls kausal auf dem Rechtsverstoß beruht. Durch die Vorteilsabschöp­

fung soll wirtschaftlich diejenige Situation hergesteHt werden, die sich ergeben hätte, 

) 
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wenn der Rechtsverstoß nicht begangen worden wäre.. Vermögensminderungen, die 

auch bei rechttnäßigell) Verhalten e.ingetreten wären, können folglich nicht als Weg~ 

fall des Vqrteils berl.icksichtigt werden. Der wirtschaftlicf'.le Vorteil ist in solchen.Fällen 

· insofern ·noch vorhanden, aJs die VerS'chlechterung der Vermögenssituation bei Hin­

wegdenken des Rechtsverst~ßes (Joch st~rket sus9efallen wäre.· 

Durch die genannte Zuwfderhandlung hat Primagas zum 31.12,2014 einen wirt... 

schaftlichen Vorteil in Höhe von. etli:lngt, Dieser ergibt srcfl aus den er­

zielten Mehrar.lösen· in 2009 in Höhe vo~uzßglich einer:entsprechen­

·den. Verzfhsung zur Bestimmung des GegenwartWerte.s ·des erlangten Vorteil$. zor· 
Berechnung des. ·Gegenwartwertes -w.wrde hierzu·der gemäß § ·5._Abs. 2 ARegV an~

. 	 ­
zwwendende Zinssatz herangezogen. Nach §- 5 Ab:s..2 ARegV sind die verbuchten 

Oiffe.tenzen zwi$elien den zulässigen und, den vereinha-l'lmten Ertö:sen in ."H.öhe. de.s 

im jewemgen Kafenqetjahr durQhschnittfief:t·. gebundenen,·aetrags zu 'vet.zin~n. Der 

·dorchschnittl{ch .g:ebtmdene Betrag .ergibt sfch aus dem .Mittefwert von Jahresan­

"fan:gs- .und Jahresendbestand• .Entg,egen der Auffassung_.der 8.etroffenen:fiilhrt diese 

· Mitteiwertb.il~ung jedoch.„nicht da·zu, ·~ass der d.utcbsdhnittlich gebund_ene·~etrag nur 

zur Häffte ·.zu berOcksichtigen wäre. Da außer im Jähr 200-9 im jE!den betrachtete·n, 

Jahr der Anfangsbestand· und der Endbe~tänd identisch sfrrd, ent$pricl1t in den Jah

ren 2ll1'0" bis 2015 der Mittelwert dem Anfangs~ bzw~ En~b.estand tmd d~es -Wiederum 

dem gebundenen Kapital. Folglich muss.efne.volle Verzinsung des·Mittelwertes, d.h. 

des Anfangs- bzw. Endbestandes erf:blgen. Eine hä'lftige Berücksichtigurrg könnt~ nur 

etfofgen, wenn entweder det Anfangs- o.der der Endbestand null wären·oder der Ver­

zinsungszeltraurn auf ein hal~es Jahr beschränkt wird:. Dies ist jedoch in·keinem der 

J"ahre 2011 bis 2014, in derien der Mittelwert aus·Anfangs- .und Endbestand für das 

gesamt~ jeweilige Jahr verzinst wird, der Fall..Aus Gründen der Vereinfa<ehung in der 

Ermittlung des zu zahlenden- Betrages·verzichtet die Beschlus-skartimer auf die Aus­

zahltmg ·Cimfällender Zinsen in 20-15. Durch Anwendung_der gemäß§ SAbs·. 2 AP..egV 

ermittelten Zinssätze ergeben sich folgende ~ahressalden: 

( } 

­
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Ein.wirtschaftlicher Vorteil ist jede. Verbesserung det. vermög,ensrechflibhen Gesamt­

 	 ,srtua'tion im Vergleich zu der Sittratiön, dle:Si:Ch Oh'.t'1$ dsn V~t~oß erseben.häite. Bei 

~orrektern Vethaiteo hätte ~dmag~·s ihre N.ettentgelte it:n Jahr 20'11 detgestalt .s-e­

senkt, dass s~~eruger.eihg~rlot'l'lJ'tlen- hätte„ un1 die .'Metn'.$fi!inahmen 

.. 	 'im·.Jahr 2009 aus~ti.91eichen~ Ein.e :Saltfier111ng mit den Mim:terer:Jasen ln den .Jahren 

2U1tl tJl'lcl 201'1 .fi.ndef .nicht statt. Ber Eier f3estin:n~on9 des wirtsch-aff.liehtm Vort~Ils 

.sind nur s·orohe:Vermögenseinbußen rnirrdemd zu·betll.cksiehiig~n•. dle .kaus-al :atifder 

maßgeblichen Zowicle:mandfuti:g b~ruhert. Die getianriten Mindeterlö:se steflteh.sber 

in keinem Zasarrimenhäng. mit dem V~rsteß gegen die Pflicht zur Senkung der Netz

entgelte. Wäre,2011 .eine Ausschüttung. des Re.guliert1Jngskönto~:afdos aus ·2009 er­

fol~t, ·hätte .dles nichts· daran :geändert, d'a:ss sich in den Jahren 20t0· und .2011 d1e 

g~enannten Mindererlöse ergeben 'h~~en. 

 
überdies dürfte der ·stan~ des Regulierungskontos bei der Veräußerung des Netzes 

an die In den Kaufpreis eingeflossen ·seitl. Dabei leg­

ten di~ Parteien zu Grunde, dass auf d~m Regwlierungskonto für .das Jahr 2009·kei:­

ne Mehrerlöse, dafür aber i.n den J.ahren 201:0 und 2011 Minder:erlöse verl!>ucht wor-: 

den. waren~ Spätestens dabei h'at. Pritnagas deii wirtschaftlichel'l Vorteil rea!i$iert. 

Dem steht nic~t entgegen, dass die sich den Stand 

des Regulierungskontos nicht im Wege einer Garantie o.ä. zusichern ließ, söl'ange 
. . 

sie annehmen durfte, dass das Konto keinen Säldo zu Ungunsten des Netzbetreib·ers 

auswies und dem·Netz· deshalb einen entsprechenden Wert beimaß. Auch ist uner­

heblich, dass der Netzverkauf als solcher keinen Rechtsverstoß darstellte·. Die Atr-

()

­

u
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schöpfbarkeit eines rechtswidrig erlangten Vorteils hängt nicht davon ab, ob nach 

dem ursprün.glichen Rechtsverstoß erfolgende Geschäftsvorgänge ihrerseits rechts­

widrig sind. Der Kausalzusammenhang mit der unterlassenen Ausschüttung wird 

durch den Verkauf nicht unterbrochen; vfelmehr besteht der unrechtmäßig ertan·gte 

Vorteil im erhaltenen Kaufpreis f~rt. Der Kaufpreis spiegelt den Wert wider, den das 

Netz mit einem ausgeglichenen Regulierutlgskontosardo gehabt hätte. 

Dem steht nicht e·ntgegen, dass§ 5 Abs. 3 S. 1 A~egV das Tatbestandsmerkmal 

„wirtschaftlicher Vorteil" nicht .enthält und § 33 Abs. t EnWG keinen Bezug auf' be­

stimmte Zeiträurtle enthält. Aus § 5. Abs. 3 S. 1 ARegV folgt, dass der im Jahr 2011 

eine Ausschüttung der. positiven ~egulierungskontosal(ios nach dem Stand von 2009 

hätte erfolgen müssen. Das Unterlassen di.eser Ausschüttung. sterrt einen Rechtsver­

stoß 'dar, der zu einem wirt$chaftlichen Vorteil in Höhe der unterlassenen Ausseh.üt­

tung führt. Dieser Vorteil kann nach§ 3·3 Abs. 1 ARegV abgeschöpft werden. 

6. Verantwor.tlichkeit der Betroffenen 

Die. Betroffene muss sich das Verhalten der Prlmagas entgegenhalten lassen und 

den Zugriff auf ihr Vermögen im Rahmen der Vorteilsabschöpfung dulden. Sie ist 

g_em~ § 20 Abs. 1 UmwG Gesamtrechtsnachfolg~rin der Primagas geworden und 

damit in deren bisherige Rechtsposition eingetreten .. Dies beinhaltet entgegen der 

Auffassung der Betroffenen auch Pfli'c~ten~ die srch aus öffentfi·ch,..rechiiichen 

Rechtsverhältni'ssen ergeben. Zwar werden öffentlich-rechtliche Rechtsverhältnisse 

nicht immer in die Gesamtrechtsnachfolge einbezogen, sondern nur, wenn dies dem 

Zweck d~s· Rechtsverhältnisses ent~prrcht (Küb/er, in: Selmer/Stengel, UmwG, § 20 

Rn. 67 ff.). Dies schließt aber le'diglich den Übergang höchstpersönlicher Rechtsposi­

tionen aus, die an individuelle Eigenschaften des Berechtigten bzw. V~rpflichteten 

anknüpfen. So geht z.B. die Pflicht, ein Bußgeld zu zahlen, mit der Umwandluilg ~uf 

das Nachfolgeunternehmen über, da sie an das gegenüber den Mitgliedern einer 

juristischen Person verselbstständigte Vermögen anknüpft und gegebenenfalls die 

durch eine Ordnungswidrigkeit erlangten Vorteile ausgleichen sowie die Gesellschaft 

zur Besetzung ihrer Leitungspositionen mit rechtstreuen Personen anhalten soll 

(OLG Düsseldorf, Beschluss vom 28.11.2012, Az. V-4 Kart 3/12 OWi). Auch Steuer-
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schulden gehen auf den Gesamtreehtsnachfolger über (BFH, Urteil vom 14.10.1992, 

Az. 1 R 17/92). Dies gilt nach der Rechtsprechung sogar dann, wenn die Steuer­

schuld noch nicht du.reh einen Beseneid konkretisiert wurde. Hat die untergegangene 
. . 

Gesellschaft e:inen Ste'tJertatbestand verwirklicht, kahn an die Gesamtrechtsnachfol-­

gerin. eih entspreGhender Steuerbescheid ger1ohtel werden (BF.H. Urteil v-0m 

2'9.01.Z003, Az. i R :38/01.). Nicht and~rs liegt.es bei der Vorteifsabschöpftlf'lg. Aueh 

.diese knüpft nfcht an persönriehe Efge_nschaften·elner jur:isti"schen·Person.oder deren · 

Mitglieder„ s-ondern ledigilch an ihr Vetmögen ar:r. Sie dient dem ~weck" d·en Vorteil, 

den ein Uhternehroen·dutch ein marktsehädliches Verh<!lfen ·~rlangt hat•. itn Vermö„ 

g.en des Unternehmens zu .beseitigen, um atif · dies·e, Weise die. Auswirkungen der 

Marktstörung·zu korrigieren und. präventiv Anreize .zu Sdfchem: Verhalten ·zu elimini&­
, . 

ren. Da die Betroffene tn.die Verrnögertssitüaticm det. P.tfrrntgas eingetreten ist, :kann· 

dfeser Zweck durch ·zugriff·auf ihrVetrn~gen .näch wie vorerreicht werden.. Der·.pra­
venUve Abschreckungseffekt kann trotz·der Tatsache„ d.ass .die ..Betr~1fe·ne sefb.st kei

ne Netz_bet"re'.iberln ist, 'ncch erzielt werden. Die Ansehopfüng ,des rechtsw!'drig;erziel

ten Vorteirs· fst ·g·eeigrret, Ober die Veröffer:rtliehang ·dieses· ·.s~schlusse-s n~u~h ·§ i 4· 

EnWG andet.e:Netzbetreiber zu eihern re'Cl1tskonfottnsn Vetfl_altetl anzuhalten. 

Mit .der Verwirklfohung des Rechtsversfoßes-und der Erlangung, eine:s daraus resul.­

tier.enden wii'tschaftlfohen Vorteils (und· nicht erst mit dem Erlass· diese.s laesc.htus-· 

se.s) ist ein- öffentli~h;..rechtlichf!!S· Rechtsverh.ältn·i·s .. entstand~fn. das die Bes,ehluss

kammer zur Ahordhuhg einer VorteiJs·absehöpfüng ;gegenüber der. damali~en· Prhna-

gas berechtigte. Dieses Rechtsverhältnis konnte Ttn we·ge. der Gesamtrechtna..chfölge 

auf die Betroffene übergehe~. Dem ·steht nicht entgegen, dass § 3·3 EnWG l<eine 

dem § 30 Abs. 2a OWiG entsprechende. Vorschrift enthalt. Die ~infl:ihrurrg. des § 30 

Abs. 2a: OWiG war erforderlich, weil im Straf- und Ordnun.gswidrigkeitenreoht die 

restriktiven Vorgaben Gfes Art. 103 Ab~. 2· GG .gelten,: die ohne ausdrückliche ~esetz-
. . 

liehe Anordnung kefnen Übergang einer straf.:. ·Oder bußge·ldrechtlichen Verantwor

, tung auf eine andere Person als deri ursprünglichen Täter erlauben. § 33 EnWG 

normiert jedoch kernen Straf„ oder Büßgeldtatbesfänd, sondern eine Befugnis für 

eine Verwaltungsmaßnahme. Verwaltung,srechtliche Rechtsverhältnisse .können 

nach § 20 Abs. 1 UmwG unter den oben genannten Einschränkungen auf Rechts-

r/ 

­

­
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nachfolger übergehen, ohne dass es aus verf~ssungsrechtlichen Gründen einer be­

sonderen Klarsteflungsnorm bedarf. · 

7. Ennessen 

Die Regulierungsbehörde trifft die Entscheidung .Ober eine Vorteilsabschöpfung na~h 


pflichtgemäßem Ermessen; Die Beschfusskammer hat ihr Ermessen dahingehend 


ausgeübt, den durch die Zuwiderhandh.mg erlangten Vorteil eihzuziehen.. Maßgeblich 


. für diese·Entscheidung war insbesortdere der erheb1iöhe Umfang der Obersehreitu!"lg 


der Erlösober.grenze fOr das Jahr 2009 um.-·Maßgeblic~ war des Weiteref!, 

. . . 

das$ die Rechtsvorgängerin .der Befroffen·en eine ft;Uhzeitig.e Entdeckung und Rege:. 
. 

Jung des hier behandelten· Sachverhalts durch NJchtvodage 
' 

der testierten Spartenab

s~hlüsse für dre·Jahre 200.9, 201ound 2011 unter Verstoß gegen § 6b EnWG bzw. 
. . 

gegen ~ 1 O EnWG aF. wesentlich erschwert hat. Da die 'Beschfusskamtner in(olge­

.:<'.fes·sen die tatsächliche Eimnabmesita~ti'on bei der Pr.imagas nieht ab$chließend prü­

fen konnte, erkannte·~He über einen; l~tng,en Zeitraum fücht1 dass die ·zülässigen Erlö­

s.e aus den Netzentgelten bei Weitem Oberschritte~ wurden. Fölglich konnte sie auth 

nk:ht mehr rechtzeitig aufeine Lös,ung a·es"Problems· mittels der il'T der ARegVvorge­

sehenen Instrumente zum Ausgleit:h überhöhter Einnahmen hinwfrken. Als der 

Sachverhalt im Rahmen von ·Nachforschungen entdeckt wurde, hatte. die· Betroffene 
I . • 

sfch bereitS aus· dem· Netzbetrieb zorOckge:togen-, sodass· -sie nicht- mehr zu einer 

· . Senkung ihr.er Netzentgelte veranfasst werden kann. Da die Betroffene ~Je von der 

B.eschlusskarl!mer ih den Gesprächen vom 25.03.2014 und vom 12.06.2014 sowie 

im Schreiben vom 11 :07.2014 vorgeschlagene V<?llumfänglichen Ausschüttung der 

unzt1fässig veteinn.ahmten Erlöse an die Letztverbraucher in den betroffenen Netz

· gebieten mit Schreiben vom 16.09.2014 abgelehnt hat und eine Korrektur der durch 

dte Zuwiderhandrung eingetretenen Marktstorung mit anderen Maßnahmen nicht 

möglich ist, verbleibt. die Vorteilsabschöpfung als einzige Möglichkeit zor Abschöp

fung der rechtswidrig erzielten Erlöse, am zumindest ei~en Abschreckuhg$effekt auf 

andere Netzbetreiber zu erziel.an, nachdem eine Ausschüttung der überhöhten Ent­

gelte an die Netzkundeh Cfer früheren Primagas nicht mehr möglich ist. Dabei hat die 

Beschlusskammer auch berücksichtigt, dass im FaUe einer Entschädigung von Netz­

kunden oder Letztverbrauchern durch die Betroffene eine Rückerstattung nach § 33 

­~ ~1 

U 
­
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Abs. 2 8 .. 2 EnWG erfolgen würde und ihr somit zumindest kein Anreiz für ein derar­

tiges Verhalten genommen wird, 

Eine unbillige Härte, bei deren Vorliegen gemäß §. 33 Abs. 3 EnWG von der Vorteils­

abschöpfung 	abzusehen wäre oder t;f"iese auf ·einen angemessenen Geldbetrag zu , . 	 . 
beschränken wäre, ist hier nicht er$ichfüeh; sie ,läge allenfalls vor,.wenn andernfalls 

~ie· Existenz des Unternehmens g~fätlrdetWäre. Dies ist nimht der Fali. 

8. Frist 

Nach § .33 Abs. 5 EnWG:kann dfe Vorteilsabschöpf:ung tnrr innerhalb einer Frist von 

5 Jahren seit Beend.igung·der ZawiderhaodliJng_ abgsehöpft wetden. Die Fri!tvörg~·

.ben des § ·33 Abs. 5 EnWG sind erfü'llf:.. 'Die.von der Primag:~s recntsw,ifi:frigel'Weise

nicht ·erfolgte Aus·scclllüttung·tn Höhe vori n die.NetZkunden. ' : '' d~r. · Prima-' 
Q.as wä·re -nacfl § 1.7 ~l:is; '3,·S. 1' ~~egV düreh Anpas·sang. d'er Netzentgelte. zum 

01.J)1~2Ü'11 umzusetzen g.ewesen. Die Frist fäuft ·frfl"hestehs seit diesem· Zeitf>unkt 
.1 ' 

und ist somit nqch -nicht ver-strichen:. 

llt 

Tenor zu Ziffer 2.) . ord.net an, dass hinsitbtlich der Kästen .gemäß § 9·1 ·enWG ein 

gesonderter Bescheid ergeht. 

RECHTSB.EHELFSBELEHRUNG 

Gegen diesen Be·schluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde 	erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der BUnde.snetza­ t:' \l'.O~. 
,gentur (Haus.anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn. die ~ 

-iic..'n.~. 

Beschwerde 	innerhalb der Frist beim Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausansehrift: 

Cecilienallee ~. 40474 Dusseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde. ist zu begründen. Die !=rist für die Bes·chwerdebegründung, beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegwng det Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden cfes Be.schwerdegerichts verlängert werden. Die Be-
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung .beantragt wird, und die Anga~e der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Bes·chwerde­

schrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

seih. 

Die·Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.(§ 76 Abs..1 EnWG). 

Bonn-, den Z0:04.201-5

Vorsitzender Beisitzer Beisitzerin 
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() ~~ 
· Anne Christine Zeidler 
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